
Die Urnengrabeinfassungen und die Schächte werden zum Selbstkostenpreis 
zuzüglich 15 % Regien verrechnet. 
Die Gebühren für alle Gräber sowie für Urnennischen gelten für 10 Jahre. Wird das 
Benützungsrecht verlängert ist auch die Grabgebühr zu erneuern. 

* Für Beilegung von Tod- und Frühgeburten von Kindern unter 3 Monaten. 

Gebühren und Tarife 
Marktgemeinde Niklasdorf

Grabbenützungsgebühren ab 01.04.2016

Reihengrab Erwachsene € 84,00 

 Kinder bis 10 J. € 42,00

   

Familiengrab einfaches Grab € 168,00

 Doppelgrab € 336,00 

   

Gruftplatz  € 1.907,50 

   

Urnengrab  € 126,00

Urnennische € 440,00

   

Totengräbergebühren ab 01.04.2016
   

 Erwachsene € 230,00  

Kinder bis 10 J. € 143,00

 Urnenbeisetzung € 42,00  

 Beilegung* € 67,00  

Benützungsgebühr für 
die Totenhalle € 150,00  


